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stWie ist die „Handreichung zur Umsetzung der ‚Erklärung der Bundes
regierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffin
dung und zur Rückgabe NSverfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, 
insbesondere aus jüdischem Besitz‘ “ entstanden und weshalb wird sie 
angewendet? Was kann es für Fallkonstellationen geben, wie ist mit ihnen 
umzugehen und welche „gerechten und fairen Lösungen“ sind möglich? 
Die Antworten auf diese und weitere Fragen werden in dieser Publika
tion nachvollziehbar und anschaulich illustriert. Sie beinhaltet einen 
rechtlichen und einen praxis orientierten Teil. Zum besseren Verständnis 
der Hintergründe der „Handreichung“ wird zunächst erklärt, aus wel
chen Bestimmungen sie sich entwickelt hat und weshalb für Restitutions
begehren keine anderen Regelungen in Frage kommen. Es werden zudem 
die für Restitu tionsbegehren wichtigsten juristischen Begriffe und 
Grundsätze erklärt. Die „Orientierungshilfe“ der „Handreichung“ dient 
als Leitfaden für die 43 Musterfälle, die insbesondere die in deren Anlage 
V b benannten Problematiken visualisieren, erweitern und erklären. Ver
schiedene „gerechte und faire Lösungen“ werden in Form von Musterver
einbarungen anschaulich gemacht.

Sheila Heidt, aufgewachsen in verschiedenen Ländern Afrikas, studierte Rechtswis
senschaften und Kunstgeschichte an der Universität Trier. Ihre Magisterarbeit schrieb 
sie über den Kunsthändler Karl Haberstock. Als Juristin befasst sie sich unter ande
rem mit Fragestellungen zur Restitution nach der „Handreichung“, zum Urheber, 
Medien und Kunstrecht, zu musealen Angelegenheiten sowie der Inventarisierung 
und Dokumentation von Kunstsammlungen. Sie ist Mitglied des Arbeitskreises für 
Provenienzforschung e. V. Ihre Promotion im Fach Kunstgeschichte beschäftigt sich 
mit der Provenienzforschung an Objekten kolonialer Herkunft.
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Einleitung

Dieses Praxishandbuch ist als Leitfaden für den Umgang mit Restitutionsanträ-
gen gedacht. Es richtet sich insbesondere an Kunsthistoriker, die in Kulturein-
richtungen mit der Abwicklung von Restitutionsbegehren betraut sind, bisher
aber nur wenig oder gar nicht mit den juristischen Aspekten dieser Aufgabe zu
tun hatten.

Als Kunsthistoriker wurde man bisher im Laufe seiner universitären Ausbil-
dung nur selten auf den Umgang mit Restitutionsbegehren vorbereitet, so dass
meist keinerlei Vorkenntnisse in Bezug auf die juristischen Fragen der Restitu-
tionsverfahren vorhanden sind.

Das Verständnis der juristischen Grundlagen der Restitutionsbegehren ist je-
doch essentiell, da nur so eine sachgerechte Abwicklung der gestellten Begehren
möglich ist.

Im Laufe meines Studiums der Rechtswissenschaften und der Kunstgeschichte
an der Universität Trier, stellte ich gerade bei der Suche nach einem geeigneten
Thema für meine Magisterarbeit fest, dass die Problematik der Restitutionsver-
fahren beziehungsweise die Konsequenzen der Ereignisse des Dritten Reiches
eine der Schnittstellen zwischen diesen beiden Wissenschaftsbereichen darstellt.

Da es bundesweit gesehen nur sehr wenige Fachleute gibt, die sich dieser The-
matik annehmen und diese in den wenigsten Fällen an den Universitäten tätig
sind, erfolgt eine Vorbereitung auf den Umgang mit Restitutionsbegehren an den
Universitäten selbst meist nicht.

Weder das Studium der Kunstgeschichte, noch das Studium der Rechtswissen-
schaft alleine vermittelt, worauf es letztlich bei dem Umgang mit Restitutionsbe-
gehren ankommt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass es sowohl unter den juristisch nicht vor-
gebildeten Kunsthistorikern als auch unter den kunsthistorisch nicht vorgebilde-
ten Juristen Unklarheiten darüber zu geben scheint, wonach genau im Zuge der
Provenienzrecherche zur Abwicklung des Restitutionsbegehrens gesucht werden
muss, beziehungsweise wie genau diese Suche überhaupt erfolgt.

Die in den Kultureinrichtungen mit den jeweiligen Fällen betrauten Kunst-
historiker sind daher letztlich darauf angewiesen, sich das Wissen um die juris-
tischen Grundlagen für die Abwicklung von Restitutionsbegehren selbst zu er-
arbeiten.



Da jedoch die Literatur zum Umgang mit der juristischen Seite von Restitu-
tionsverfahren meist sehr umfangreich und selten für den juristischen Laien ge-
schrieben ist, fällt die Erarbeitung der juristischen Aspekte oft sehr schwer.

Auch die als Orientierungshilfe zum Umgang mit Restitutionsbegehren ge-
dachte „Handreichung zur Umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der
Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe
NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Be-
sitz“ vom Dezember 1999, vom Februar 2001“, welche im November 2007 über-
arbeitet und zuletzt im Mai 2013 korrigiert wurde1, bietet wenig Hilfe, da sie
zum Teil sehr abstrakt gehalten ist und nur sehr wenig auf die in der Praxis auf-
tretenden Probleme eingeht.

Zwar wird im Vorwort ausdrücklich erklärt, dass „die Orientierung an Fallbei-
spielen . . . aufgrund der schwierigen Materie nur begrenzt zielführend und eine
Einzelfallprüfung unumgänglich“2 ist, doch erscheint mir diese Ansicht nur be-
grenzt zutreffend.

Natürlich ist letztlich immer eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, doch gibt
es, wie bei allen anderen juristischen Fragestellungen, auch im Bereich der Resti-
tutionsverfahren immer wieder auftretende „Standardprobleme“, bei denen es
sich lohnt, diese zu sammeln und mögliche Lösungen zu präsentieren.

Insbesondere erscheint es wichtig, die Frage der Beweislastverteilung anhand
von Beispielsfällen darzustellen, da gerade die Frage, welche Nachweise nun die
Einrichtung und welche der Antragssteller beizubringen hat, entscheidend dafür
sein kann, in welche Richtung die Provenienzrecherche am effektivsten zu be-
treiben ist.

Geht es beispielsweise um die Frage, ob ein rechtmäßiger Verkauf zwischen
1933 und 1945 stattgefunden hat und somit auch um die Frage, ob ein angemes-
sener Kaufpreis an den Verkäufer gezahlt wurde, sollte die Provenienzrecherche
zunächst auf die Auffindung eventueller Hinweise auf die Zahlung und den Zu-
fluss des Geldes gerichtet werden.

Ziel dieses Praxishandbuches ist es daher, dem Leser Lösungen für eventuell
auftretende „Standardprobleme“ anhand von Beispielsfällen zu bieten.

22 Einleitung

1 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) (Hrsg.),
„Handreichung zur Umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und
der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungs-
bedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember
1999, vom Februar 2001, überarbeitet im November 2007“, 7. korrigierte Auflage, Ot-
terbach Medien KG GmbH & Co., Bonn/Berlin, 2013.

2 BKM, „Handreichung . . . überarbeitet im November 2007“, 7. korrigierte Auflage,
S. 5.



Darüber hinaus soll ein kurzer Überblick über den früheren Umgang mit Res-
titutionsverfahren gegeben werden, um zu vermitteln, wie sich dieser seit 1945
verändert hat. Denn, um zu verstehen, weshalb die Erklärung der Bundesregie-
rung von 1999 erstellt wurde, ist es sinnvoll zu verstehen, welche Probleme es
mit früheren Rechtsgrundlagen gegeben hat.
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